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GHQIDOOV�QLFKW�LQ�HLQHU�9HUEUDXFKHUVLWXDWLRQ�LP�6LQQH�GHV�������$EV����6����%*%
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DOOHUGLQJV�I�U�GLH�(QWVFKHLGXQJ�GHV�YRUOLHJHQGHQ�5HFKWVVWUHLWV�GDKLQVWHKHQ�³

7HQRU

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Bonn vom 20.06.2002 - 2 Ca
1142/02 EU - wird kostenpflichtig zurückgewiesen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

7DWEHVWDQG

Die Klägerin war bei der Beklagten seit dem 27. Mai 2000 als Näherin beschäftigt.

Die Parteien haben das Arbeitsverhältnis durch Aufhebungsvertrag vom 26.02.2002 mit Ab-
lauf des 30.04.2002 beendet.

Die Klägerin hat unter Hinweis auf § 312 Abs. 1 S. 1 BGB n. F. diesen Aufhebungsvertrag
widerrufen und macht den Fortbestand ihres Arbeitsverhältnisses zur Beklagten geltend.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen und seine Entscheidung im wesentlichen wie
folgt begründet:

Der Aufhebungsvertrag als entgegengesetzter Akt einer Begründung des Arbeitsverhältnis-
ses beruhe auf dem Grundsatz der Privatautonomie. Von dieser Möglichkeit hätten die Par-
teien Gebrauch gemacht und auch das Schriftformerfordernis des § 623 BGB gewahrt.
Etwaige Formvorschriften des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts seien für die-
sen Aufhebungsvertrag nicht zu beachten, weil gemäß Art. 229 zu § 5 EGBGB für das vor
dem 01. Januar 2002 begründete Schuldverhältnis der Parteien die zum 01. Januar 2002 in
kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen zur Modernisierung des Schuldrechts im bür-
gerlichen Gesetzbuch keine Anwendung fänden.

Im übrigen sei nach dem überschaubaren Diskussionsstand zur Neufassung des bürgerli-
chen Gesetzbuchs davon auszugehen, dass Arbeitnehmer bei einem Arbeits- oder Aufhe-
bungsvertrag nicht in einer Verbrauchersituation handelten, die einen Widerruf eines derarti-
gen Aufhebungsvertrages nach § 312 Abs. 1 S. 1 BGB gestatteten. Letztlich komme es al-
lerdings hierauf nicht an.
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Gegen dieses unter dem 23.08.2002 zugestellte Urteil erster Instanz wendet sich die Kläge-
rin mit ihrer Berufung vom 23.09.2002, welche unter dem 23.10.2002 begründet worden ist.
Die Berufung macht geltend, dass Arbeitsgericht verkenne in seiner Entscheidung die
Reichweite von Art. 229 zu § 5 EGBGB. Das zu beurteilende und von der Klägerin widerru-
fene Rechtsgeschäft sei nicht der vor dem 01. Januar 2002 abgeschlossene Arbeitsvertrag,
sondern der nach dem 01. Januar 2002 abgeschlossen Aufhebungsvertrag.

Dieser Aufhebungsvertrag sei kein Dauerschuldverhältnis, sondern habe nur ein Dauer-
schuldverhältnis zum Gegenstand nämlich das Arbeitsverhältnis.

Der Aufhebungsvertrag unterfalle daher nicht Art. 229 zu § 5 EGBGB, so dass auf ihn § 312
Abs. 1 BGB anzuwenden sei. Gemäß § 13 BGB sei Verbraucher jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließe, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden könne.
Daher sei auch ein Arbeitnehmer der einen Aufhebungsvertrag abschließe in einer Verbrau-
chersituation befindlich, so dass § 312 BGB, der vor unüberlegten Vertragsabschlüssen in
Überrumpelungssituationen schützen sollte, hierauf anzuwenden sei.

Die Klägerin beantragt,

                das Urteil des Arbeitsgerichts Bonn vom 20. Januar 2002 - 2 Ca
                1142/02 EU - abzuändern und festzustellen, dass das zwischen
                den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis durch den
                Aufhebungsvertrag vom 26.02.2002 nicht beendet wurde oder
                wird.

Die Beklagte beantragt,

    die Berufung kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Beklagte teilt die Ausführungen des Urteils erster Instanz und hält die Berufung für nicht
begründet.

Wegen des sonstigen Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der Akten
und die gewechselten Schriftsätze der Parteien, die Gegenstand der mündlichen Verhand-
lung waren verwiesen.

(QWVFKHLGXQJVJU�QGH

I. Die Berufung ist zulässig.

Die Berufung vom 23.09.2002 wendet sich fristwahrend gegen das am 23.08.2002 zuge-
stellte Urteil erster Instanz. Die Berufungsbegründung vom 23.10.2002 ist ebenfalls fristwah-
rend beim Landesarbeitsgericht eingegangen und setzt sich mit den Ausführungen des Ur-
teils erster Instanz im einzelnen auseinander.

Die Berufung erfüllt damit insgesamt das Erfordernis an ein ordnungsgemäß eingelegtes
Rechtsmittel im Sinne der §§ 66 ArbGG, 519 ZPO.

II. In der Sache hat die Berufung keinen Erfolg.

'LH�.DPPHU�VFKOLH�W�VLFK�GHU�(LQVFKlW]XQJ�GHV�8UWHLOV�HUVWHU�,QVWDQ]�LQVRZHLW�DQ��DOV
HLQ�$UEHLWQHKPHU�LQ�GHU�6LWXDWLRQ�HLQHV�$XIKHEXQJVYHUWUDJHV�VLFK�MHGHQIDOOV�QLFKW�LQ
HLQHU�9HUEUDXFKHUVLWXDWLRQ�LP�6LQQH�GHV�������$EV����6����%*%�Q��)��EHILQGHW��VR�GDVV
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EHUHLWV�DXV�GLHVHQ�*U�QGHQ�HLQ�:LGHUUXIVUHFKW�I�U�HLQHQ�$XIKHEXQJVYHUWUDJ�QLFKW�LQ
%HWUDFKW�]X�]LHKHQ�LVW��/HW]WOLFK�NDQQ�GLHVH�)UDJH�DOOHUGLQJV�I�U�GLH�(QWVFKHLGXQJ�GHV
YRUOLHJHQGHQ�5HFKWVVWUHLWV�GDKLQVWHKHQ�

Das Arbeitsgericht hat insoweit zutreffend erkannt, dass § 312 Abs. 1 S. 1 BGB deshalb für
den streitbefangenen Aufhebungsvertrag keine Anwendung zu finden hat, weil dem die
Übergangsvorschriften nach Art. 229 zu § 5 EGBGB entgegenstehen.

Nach Art. 229 zu § 5 EGBGB gilt als Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Modernisierung
des Schuldrechts vom 26. November 2001 folgendes:

Auf Schuldverhältnisse, die vor dem 01. Januar 2002 entstanden sind, sind das bürgerliche
Gesetzbuch, ..., soweit nicht ein anderes bestimmt ist, in der bis zu diesem Tag geltenden
Fassung anzuwenden. Satz 1 gilt für Dauerschuldverhältnisse mit der Maßgabe, dass an-
stelle der in Satz 1 bezeichneten Gesetze vom 01. Januar 2003 an nur das bürgerliche Ge-
setzbuch, in der dann geltenden Fassung anzuwenden sind.

Der Arbeitsvertrag begründet ein Dauerschuldverhältnis im Sinne des Art. 229 zu § 5
EGBGB S. 2.

Unter den Voraussetzungen des Art. 229 zu § 5 EGBGB S. 2 kommt es zur Anwendung des
alten Rechts, wenn sich der gesamte Entstehungstatbestand des Schuldverhältnisses unter
seiner Geltung verwirklicht hat.

Dies ist bei Verträgen dann der Fall, wenn Angebot und Annahme vor dem 01.01.2002 wirk-
sam geworden sind.

Das Dauerschuldverhältnis Arbeitsvertrag der Streitparteien ist unstreitig durch übereinstim-
mende Willenserklärungen der Parteien wirksam begründet worden zum 27. Mai 2000 somit
vor dem 01. Januar 2002.

Die nach Art. 229 zu § 5 EGBGB S. 2 bestimmte Anwendung alten Rechts setzt sodann des
weiteren voraus, dass es bei dem Aufhebungsvertrag vom 26.02.2002 um eine vertragliche
Vereinbarung geht, die nicht den neuen Bestimmungen des Gesetzes zur Modernisierung
des Schuldrechts vom 26. November 2001 unterfallen.

Nach Art. 229 zu § 5 EGBGB gilt die Reichweite des alten Rechts für das Schuldverhältnis
im Ganzen.

Dies bedeutet, dass das Dauerschuldverhältnis Arbeitsvertrag bis zum 01. Januar 2003 als
Ganzes, d. h. bei seiner Begründung in seiner Durchführung und für seine Beendigung sich
nach altem Recht bestimmt.

Damit betrifft der Aufhebungsvertrag vom 26.02.2002 als vertragliche Vereinbarung der Pri-
vatautonomie - wie das Arbeitsgericht zutreffend erkannt hat - das bestehende vor dem 01.
Januar 2002 begründete Dauerschuldverhältnis und bestimmt sich somit in seiner Wirksam-
keit als contrarius actus zum Arbeitsvertrag bis zum 01. Januar 2003 nach den Regelungen
des bürgerlichen Gesetzbuches, die vor dem 01. Januar 2002 gegolten haben.

Dies führt dazu, dass wegen Art. 229 zu § 5 EGBGB S. 2 auf den Aufhebungsvertrag vom
26.02.2002 § 312 Abs. 1 S.1 BGB keine Anwendung finden kann. Dies hat das Arbeitsge-
richt zutreffend erkannt. Die Berufung der Klägerin führt daher nicht zu einer Abänderung
des Urteils erster Instanz.
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III. Da die Klägerin mit ihrem Rechtsmittel unterlegen ist, hat sie die Kosten der Berufung zu
tragen, § 97 ZPO.

IV. Die Entscheidung beruht ausschließlich auf der anzuwendenden Vorschrift des Art. 229
zu § 5 EGBGB als allgemeine Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Modernisierung des
Schuldrechts vom 26. November 2001. Die Anwendung dieser Überleitungsvorschrift be-
dingt, dass der Rechtsstreit nicht als ein Rechtsstreit mit grundsätzlicher Bedeutung anzuse-
hen ist. Die Kammer hat aus diesem Grund die Revision nicht zugelassen.

PLWJHWHLOW�YRQ�5HFKWVDQZDOW�0LFKDHO�:��)HOVHU��5HFKWVDQZlOWH�)HOVHU��ZZZ�IHOVHU�GH

��5HFKWV#QZlOWH�)HOVHU��8QVHUH�$QZlOWH�VLQG�([SHUWHQ�EHL�YHUVFKLHGHQHQ�,QWHUQHW�
IRUHQ��X�D�

KWWS���ZZZ�MXUDFLW\�GH KWWS���ZZZ�FRPSHWHQFH�VLWH�GH KWWS���ZZZ�NXHQGLJXQJ�GH

Rechtsanwalt Felser wird empfohlen durch

-HW]W�QHX:

Ausführlicher $XIKHEXQJVYHUWUDJV&KHFN für 100 � ]]JO��0ZVW�� GXUFK� $UEHLWVUHFKWVVSe-
zialisten – Mehr Infos unter KWWS���ZZZ�DXIKHEXQJVYHUWUDJ�GH
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:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�]X�$XIKHEXQJVYHUWUDJ��.�QGLJXQJ�XQG�.�QGLJXQJVVFKXW]��$UEHLWV�
]HXJQLV�XQG�$EILQGXQJ�ILQGHQ�6LH�LQ�GHP�YRQ�5HFKWVDQZDOW�)HOVHU�XQG�)UDX�5LFKWHULQ�DP
$UEHLWVJHULFKW�/RUH�6HLGHO�YHUIDVVWHQ�HUVFKLHQHQHQ�5DWJHEHU�

Lore Seidel / Michael Felser

Kündigung – Was tun?
Bund Verlag

2. Auflage 2001
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: Schließen Sie eine �����
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wenn Sie noch keine haben. Wenn Sie zur Miete wohnen,
ein Auto oder Motorrad haben und angestellt arbeiten, lohnt
sich eine Rechtsschutzversicherung, die mit Vollrechts-
schutz (Privat- und Familienrechtsschutz) zwischen 200 und
400 DM kostet, eigentlich immer. Ein Kündigungsschutz-
verfahren kann leicht in erster Instanz 3000 bis 4000 DM
kosten, in zweiter Instanz können die Kosten sogar fünfstel-
lig werden. Sie können daher errechnen, wie schnell sich
eine Rechtschutzversicherung „amortisiert“. Testergebnisse
über Rechtsschutzversicherungen aus den Verbraucher-
zeitschriften Capital, Finanztest und Stiftung Warentest er-
halten Sie im Internet, u.a. unter http://www.felser.de

8QWHU�KWWS���ZZZ�MXUDFLW\�GH�N|QQHQ�6LH�GDV�%XFK�EHVWHOOHQ��

:LU�VLQG�([SHUWHQ�EHL
http://www.competence-site.de

'DV�([SHUWHQIRUXP�LP�,QWHUQHW

7HVWVLHJHU�LP�9HUJOHLFKVWHVW�
&RPSHWHQFH�&HQWHU�$UEHLWVUHFKW�GHU�1HWVNLOO�$*

PLW�GHQ�3UD[LVH[SHUWHQ
5HFKWVDQZlOWLQ�6FK�WKXWK�XQG�5HFKWVDQZDOW�)HOVHU

JHZLQQW�9HUJOHLFKVWHVW
GHU�)DFK]HLWVFKULIW��3HUVRQDOZLUWVFKDIW��+HIW�����

JHJHQ�NRVWHQSIOLFKWLJH�$UEHLWVUHFKWVSRUWDOH


